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gelt“). Diese enthalten Einzel-
heiten zur Zuständigkeit, zum
Zulassungsprocedere, zum An-
wendungsbereich und ergän-
zende Hygienevorschriften für
Einzelhandelsbetriebe, die nicht
der Zulassung unterliegen.
Trotz mehrfacher Ankündigung
hat das Bundesernährungsmi-
nisterium (BMVEL) die entspre-
chende Mantelverordnung bis-
her nicht vorgestellt. Bereits am
16. Juni 2005 wurde dagegen ei-
ne Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift Lebensmittelhygiene
(AVV Lebensmittelhygiene) vor-
gelegt und
diskutiert.
Trotz der
fehlenden
nationalen
Begleitver-
ordnungen
ist das EU-
Hygienepa-
ket verbind-
lich und an-
wendbar.

Die Ver-
ordnung
(EG) Nr.
852/2004
enthält für
alle Lebens-
mittelbe-
triebe ein-
heitliche hy-
gienische Grundregeln und die
Verpflichtung zu betrieblichen
Eigenkontrollen, zu HACCP
und zu Schulungen. Die Verord-
nung (EG) Nr. 853/2004 enthält
zusätzlich spezielle Hygienevor-
gaben, z.B. für das Schlachten,
Zerlegen und Kühlen und sieht
grundsätzlich die Zulassung al-

Das so genannte „Hygienepa-
ket“ löste zum 1. Januar 2006
nicht weniger als 17 Veterinär-
richtlinien ab, die im Laufe der
letzten 40 Jahre in Brüssel zum
Thema Hygiene entstanden
sind. Ziel war es, die Hygiene-
vorschriften unbürokratischer
und transparenter zu gestalten
sowie Widersprüche zu beseiti-
gen. In Anbetracht des Umfangs
und der Komplexität der neuen
Vorschriften und der nachge-
schalteten Durchführungsver-
ordnungen wurde das Ziel „Ver-
schlankung“ leider weitgehend
verfehlt. Positiv ist aber festzu-
stellen, dass Diskriminierungen
des Fleischerhandwerks besei-
tigt (Stichwort: runder Stempel),
die Besonderheiten handwerk-
lich strukturierter Betriebe be-
rücksichtigt und damit durch-
aus Chancen für das Fleischer-
handwerk eröffnet wurden.

Die Vorschriften wurden in
der Rechtsform der Verordnung
erlassen und haben damit für die
Betriebe unmittelbare Gültig-
keit. Die gemeinschaftsrechtli-
chen Anforderungen sind damit
klar. Eine formale Umsetzung in
deutsches Recht ist nicht erfor-
derlich. Damit entfallen in Zu-
kunft eine Vielzahl nationaler
Hygienevorschriften wie Le-
bensmittelhygiene-Verordnung,
Fleischhygiene-Gesetz und -Ver-
ordnung, Hackfleisch-Verord-
nung, Fleischkontrolleur-Ver-
ordnung, die entsprechenden
Regelungen für das Geflügel-
fleisch u.a.m. Die EU-Regelun-
gen werden in Deutschland le-
diglich durch Durchführungs-
verordnungen ergänzt („gespie-

ler Fleischbetriebe bis Ende
2009 vor. Zulassungsvorausset-
zungen sind die Einhaltung der
hygienischen Anforderungen
und ein schriftlich dargelegtes
Eigenkontrollsystem einschließ-
lich HACCP. 

Um die einheitliche Ausle-
gung der EU-Verordnungen in
den einzelnen Mitgliedsstaaten
zu gewährleisten, wurden von
der EU-Kommission ergänzend
„Guidance Documents“ (Ausle-
gungsdokumente) zu Detailpro-
blemen verfasst und Durchfüh-
rungs- und Übergangsvorschrif-
ten erlassen.

Wer muss zugelassen

werden?

Nach der EU-Verordnung
852/2004 müssen nunmehr al-
le Betriebe, die mit Lebensmit-
teln umgehen, eingetragen wer-
den, soweit sie nicht zulassungs-
pflichtig sind („vom Stall bis
zum Teller“). Damit soll die
Überwachung der Direktver-
markter, von Gaststätten, Im-
bissbuden, Kantinen etc. verbes-
sert werden.

Betriebe, die mit Lebensmit-
teln tierischen Ursprungs

(Fleisch, Ei-
er, Milch,
Fisch usw.)
umgehen,
benötigen
dagegen
grundsätz-
lich eine
formale Zu-
lassung. Sie
erhalten
nach einer
Betriebsab-
nahme
durch die
zuständige
Behörde
ggf. die so
genannte
Veterinär-
kontroll-

nummer (bei Schlachtung Vete-
rinärkontrollnummer mit „ova-
lem Stempel“, sonst Identitäts-
kennzeichnung) und unterlie-
gen bei der Vermarktung keiner-
lei Einschränkungen. 

Ausgenommen von der Ver-
pflichtung zur Zulassung sind
die so genannten „Einzelhan-
delsbetriebe“. Diese werden
„eingetragen“ (die „Eintragung“
entspricht der bisherigen „Re-
gistrierung“). Im Gegensatz
zum normalen Sprachgebrauch
wird nach der EU-Basis-Verord-
nung unter „Einzelhandel“ nicht
nur der Verkauf, sondern auch
die „Handhabung und/oder die
Be- oder Verarbeitung von Le-
bensmitteln und ihre Lagerung
am Ort des Verkaufs oder der Ab-
gabe an den Endverbraucher“
verstanden. Damit bleiben Be-
triebe, die Fleisch zerlegen,
Wurst und Schinken produzie-
ren und am Ort der Herstellung
abgeben („Ladenmetzger“), wie
bisher registriert. Filialen, Gast-
stätten, Kantinen oder andere
Einzelhandelsgeschäfte dürfen
ohne Zulassung nur beliefert
werden, wenn die Belieferung
auf „lokaler Ebene“ und in „be-
schränktem Umfang“ stattfin-
det. Dies dürfte dann gegeben

sein, wenn die außer-
häusig abgegebene
Menge ein Drittel der
Gesamtmenge nicht
überschreitet und im
näheren Umkreis abge-
geben wird. Betriebe,
die schlachten, brau-
chen auf jeden Fall die
Zulassung. Dies gilt na-
türlich auch für Direkt-
vermarkter und Ge-
meindeschlachthäuser,
soweit das erschlachte-
te Fleisch nicht aus-
schließlich zur Verwen-
dung im eigenen Haus-
halt (Hausschlachtun-
gen) verwendet wird.

Damit erscheint klar,
dass ein wesentlicher
Teil der mehr als 18000
handwerklichen Betrie-
be zugelassen werden
muss. Damit die Behör-
den den administrati-
ven Aufwand bewälti-
gen können, ist eine
Übergangsfrist bis En-
de 2009 vorgesehen.
Damit wurde das Pro-
jekt „Zulassung“ auf
vier Jahre verteilt. Hier-
bei sollen zuerst die Be-
triebe an die Zulassung
herangeführt werden,
die dies wünschen (weil
sie z.B. im Lieferge-
schäft tätig sind). Die
dabei gesammelten Erfahrun-
gen sollen anschließend den Be-
trieben zugute kommen, die zu-
lassungspflichtig sind und die
Voraussetzung weitgehend er-
füllen, aber (derzeit) keine be-
triebliche Notwendigkeit sehen.
Anschließend soll dann auch bei
denjenigen Betrieben das Zulas-
sungsverfahren eingeleitet wer-
den, die die Voraussetzungen
nur teilweise erfüllen. 

Wie sind die

hygienischen

Anforderungen?

Die (lediglich eingetragenen)
„Einzelhandelsbetriebe“ müs-
sen die allgemeinen Hygiene-
vorschriften der EU-Verord-
nung 852/2004 und die zusätz-
lichen nationalen Vorschriften
der deutschen Durchführungs-
Verordnung einhalten. Das
BMELV wird von einer entspre-
chenden Ermächtigung Ge-
brauch machen und auch für
diese Betriebe materielle Anfor-
derungen aus der EU-Verord-
nung 853/2004 (z.B. Tempera-
turvorgaben, Hackfleisch) vor-
schreiben.

Zugelassene Betriebe müssen
neben den allgemeinen Hygie-
nevorschriften (VO 852/2004)
auch die spezifischen Vorschrif-
ten für Lebensmittel tierischen
Ursprungs (VO 853/2004) erfül-
len, insbesondere hinsichtlich
der Schlachtung. Diese orientie-
ren sich allerdings nicht länger
an industriellen Strukturen, so
wie es bei der bisherigen Frisch-
fleisch- und Fleischerzeugnis-
Richtlinie der Fall war. Die bishe-
rige einseitige Ausrichtung auf
räumliche und technische Hy-
gieneanforderungen (z.B. eine
Vielzahl von Räumen, das so ge-

nannte „Raumkonzept“) wurde
dem handwerklichen Herstel-
lungsablauf, die Vielzahl von De-
tailvorschriften dem Grundsatz
der Eigenverantwortlichkeit des
Lebensmittelunternehmers,
nicht gerecht. Handwerksbetrie-
be wurden im Wachstum gehin-
dert, da mit Überschreiten der
Produktionsobergrenzen in der
Regel völlig unverhältnismäßige
Investitionen fällig wurden.

In den neuen Vorschriften
sind – gerade um die Zulassung
auch handwerklicher Betriebe
ab 2006 zu ermöglichen – im
Wesentlichen Ziele vorgegeben
und die Einzelvorschriften so
flexibilisiert, dass erhebliche
Spielräume für praktikable, in-
telligente und kostengünstige
Lösungen gegeben sind. Die
konkreten Anforderungen für
die Zulassung werden in Zu-
kunft deshalb nicht am „grünen
Tisch“, sondern auf der Basis der
konkreten betrieblichen Gege-

benheiten (Größe, Produkte,
bauliche Gegebenheiten) „risi-
koorientiert“ in Abstimmung
zwischen Betrieb und Behörde
vor Ort betriebsspezifisch festge-
legt. Das neue DFV-Konzept gibt
hier für handwerkliche Betriebe
einen angemessenen Standard
vor.

Dieser lösungsorientierte An-
satz ist sehr zu begrüßen, da er
nicht darauf abstellt, was „mach-
bar“, sondern was „sinnvoll“
und verhältnismäßig ist. Die po-
litisch gewollte Zulassung der
handwerklichen Betriebe (so-
weit sie nicht nur Einzelhandels-
tätigkeiten ausführen) setzt je-
doch voraus, dass allen Beteilig-
ten der Unterschied zwischen
„alter“ und „neuer“ Zulassung
klar wird. Damit müssen seit

Seit dem 1. Januar 2006 gelten in ganz Europa
neue Hygienevorschriften („Hygienepaket“). Um
den fleischerhandwerklichen Betrieben die Umset-
zung der neuen Vorschriften zu erleichtern, hat der
Deutsche Fleischer-Verband (DFV) mit Unterstüt-
zung des Instituts für Hygiene und Technologie der
Lebensmittel tierischen Ursprungs der Ludwig-Ma-
ximilians-Universität München das DFV-Konzept
„Hygienepraxis – Eigenkontrolle – Dokumentation“
erstellt. Im folgenden und in weiteren Beiträgen
werden die relevanten Punkte der neuen Verord-
nungen, die Auswirkungen auf die Betriebe und
vor allem die wesentlichen Inhalte des neuen DFV-
Umsetzungskonzeptes dargestellt. 

Klare Vorgaben für die tägliche Praxis
und das Projekt „Zulassung“

DFV-Konzept „Hygienepraxis – Eigenkontrolle – Dokumentation“: Die Umsetzung des neuen EU-Hygienepakets im Fleischerhandwerk (1. Teil)

Das Konzept „Hygienepraxis – Eigenkon-
trolle – Dokumentation“ kann von Innungs-
betrieben beim DFV oder über die Innun-
gen bzw. Landesinnungsverbände bestellt
werden und kostet incl. 17 laminierter Hy-
gieneposter, der Leitlinie, den Checklisten
und Formularen sowie dem Warenein-
gangsstempel 75 €. Bei Sammelbestel-
lung durch Innungen oder Landesinnungs-
verbänden werden Rabatte gewährt. 

Das Wichtigste in Kürze: Hygiene-
poster zum Aufhängen an den neural-
gischen Punkten im Betrieb.

Das neue DFV-Konzept „Hygienepraxis – Eigenkontrolle - Doku-
mentation“ erleichtert es den handwerklichen Betrieben, sich im

Dschungel der neuen Hygienevorschriften zurecht zu finden. Die Leit-
linie beschreibt detailliert die handwerkliche Hygienepraxis und kann
damit durchaus als Standard und Richtschnur bei Umsetzung der
EU-Hygieneverordnungen in die Praxis und für die Zulassung angese-
hen werden. Die konkreten Umsetzungsvorschläge und -empfehlun-
gen sowie die Vielzahl von Anweisungen zur Arbeitshygiene erfüllen
die allgemein gehaltenen EU-Vorschriften mit Leben. HACCP wird zu
dem was es sein soll: Ein einfaches und logisches Instrument zur
Sicherstellung der gesundheitlichen Unbedenklichkeit von Lebens-
mitteln. Insgesamt ist das Konzept praxisnah und für jeden verständ-
lich. Die klaren Hinweise zu Eigenkontrollen und zur Dokumentation
sowie die von jedem anzuwendenden Hilfsmittel wie Hygieneposter,
Checklisten und Wareneingangsstempel machen es den Betrieben
so einfach wie möglich, mit alten und neuen Anforderungen fertig zu
werden. Die DFV-Leitlinie für eine gute Hygienepraxis in handwerk-
lichen Betrieben ist aber kein veterinärmedizinischer oder juristi-
scher Kommentar zum Hygienepaket und soll entsprechende Werke
nicht ersetzen. Prof. Dr. Dr.h.c. A. Stolle, München

HACCP ganz praxisnah


